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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1991

Norm

StPO §263 D

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 263 StPO beruht ihrem Wesen nach auf dem gesetzlichen Postulat, daß über mehrere

demselben Beschuldigten zur Last liegende strafbare Handlungen nach Möglichkeit in einem gemeinsamen Verfahren

entschieden werden soll (§ 56 StPO) und dient damit der Verwirklichung des sogenannten Absorptionsprinzips, also

den Regeln für die Strafbemessung bei mehreren (realkonkurrierend oder idealkonkurrierend zusammentre<enden

strafbaren Handlungen (§ 28 StGB)).
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